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Betr.: Friedensfazilität für Afrika (APF) – Billigung der Anträge der Afrikanischen 

Union 
 
 

1. Die AKP-EU-Friedensfazilität für Afrika (APF) wurde am 11. Dezember 2003 durch den 

Beschluss Nr. 3/2003 des AKP-EG-Ministerrats1 errichtet. 

 

2. In der Verordnung über die Durchführung des 10. EEF2 wurden 300 Mio. EUR für die Finan-

zierung der Friedensfazilität für Afrika im Zeitraum 2008-2010 vorgemerkt.  

 

3. Im Jahr 2011 wurden weitere 300 Mio. EUR zur Finanzierung der Fazilität im Zeitraum 2011-

2013 freigegeben3.  

                                                 
1 ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 108. 
2 Verordnung (EG) Nr. 617/2007 des Rates vom 14. Mai 2007 über die Durchführung des 

10. Europäischen Entwicklungsfonds nach dem AKP-EG-Partnerschaftsabkommen 
(ABl. L 152 vom 13.6.2007, S. 1). 

3 Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Mai 2011 (Dok. 10342/11). 
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4. Unter Hinweis auf ihren Wunsch, die AMISOM-Operationen in Somalia zu unterstützen, hat 

die Afrikanische Union zwei Anträge an die Kommission gerichtet: am 12. April 2012 einen 

Antrag auf Auffüllung der Friedensfazilität für Afrika durch Umschichtung von 100 Mio. 

EUR aus dem 10. EEF und am 11. Mai 2012 einen zweiten Antrag auf Übertragung eines 

nicht gebundenen Betrags von etwa 26,2 Mio. EUR aus dem Zeitraum 2008-2010. Die 

Kommission hat diese Anträge an den Rat weitergeleitet4. 

 

5. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass angesichts der neuen Anträge der Afrikanischen 

Union für das Jahr 2012 der zusätzliche Betrag, der 2011 im Rahmen des 10. EEF 2011-2013 

für die Friedensfazilität für Afrika vorgesehen wurde, in diesem Jahr (2012) voraussichtlich 

ausgeschöpft wird, hat der Rat am 24. September 2012 Schlussfolgerungen angenommen, mit 

denen eine zweite Auffüllung in Höhe von 126,4 Mio. EUR für den Zeitraum 2012-2013 

genehmigt wird, um die Bemühungen der Afrikanischen Union und regionaler Organisationen 

zu unterstützen, die Herausforderungen im Bereich der Sicherheit auf dem afrikanischen 

Kontinent zu meistern5. 

 

6. Gemäß Artikel 12 der Durchführungsverordnung für den 10. EEF hat die Kommission auf 

förmlichen Antrag der Afrikanischen Union, der vom AKP-EU-Botschafterausschuss am 

16. Juni 2011 gebilligt worden war, einen Dreijahres-Aktionsplan (2011-2013) ausgearbeitet. 

Als Folge der zweiten Auffüllung der Friedensfazilität für Afrika sollte die Kommission nun 

den aktuellen Aktionsplan nach dem in Artikel 12 der Durchführungsverordnung für den 

10. EEF festgelegten Verfahren überarbeiten. 

 

7. Am 18. September 2012 hat die Gruppe "AKP" die Schreiben der Afrikanischen Union 

geprüft und ist übereingekommen, dass die Anträge gebilligt werden sollten. 

 

                                                 
4 Die Kommission hat dem Generalsekretariat des Rates am 23. Mai 2012 Kopien der 

Originalschreiben der Afrikanischen Union übermittelt: siehe Dokument 11678/12. 
5 Dok. 13935/12. 
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8. Der AStV wird gebeten, dem Rat die beigefügten Schreiben vorzulegen und ihm zu 

empfehlen, dass er 

- die Anträge der Afrikanischen Union zur Kenntnis nimmt und 

- vereinbart, dass die EU im AKP-EU-Botschafterausschuss für eine Befürwortung des 

Antrags der Afrikanischen Union auf erneute Auffüllung der Friedensfazilität für Afrika 

eintritt, ohne dass damit der Zuweisung dieser Mittel vorgegriffen wird und unter Hin-

weis darauf, dass das gesamte Spektrum etwaiger künftiger Anträge sowie die Prio-

ritäten Afrikas und der EU bei der Inanspruchnahme der Mittel der Fazilität berücksich-

tigt werden sollten. 

 

 

___________ 
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